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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT
Frau Fehniger, Frau Beust, Fax: 039321-518-18  039321/5180 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Herr Bach  039321/518-19
Mitarbeiter Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt  039321/518-20 
Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr Einwohnermeldeamt und allgemeine Sprechzeiten
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat:
08:30 – 12:00 Uhr Wohnungsverwaltung
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Dienstag, 3. Februar von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  039390/81359 zu erreichen.

 Erreichbarkeit Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Straße 15
 039321/51823, Fax 039321/51818
KOK Horak,  0151/74307099, PHM Heine,  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde/Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf  trumpf@arneburg-goldbeck.de /971-10

Sekretariat
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel  /971-30
Gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak /971-40
Schreibbüro/Sitzungsdienst:
Frau Fricke  /971-11
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

KÄMMEREI
Leiterin Kämmerei, Kasse und Vollstreckung
Frau Dähnrich  /971-21
Sachbearbeiterin:
Frau Baklarz   /971-20
Mitarbeiter Kasse:
Frau Konert  /971-22
Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
Mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Herr Schwenzfeger  /971-23
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Wasserwehr der  
Verbandsgemeinde nun gut gerüstet

Ein vorweihnachtliches Ge-
schenk gab es von der Diakonie 
Katastrophenhilfe für Bürger-
meister Herr Trumpf. Denn 
heute konnte er einen wichti-
gen Ausrüstungsgegenstand 
für den Bevölkerungsschutz 
entgegennehmen: ein Boot für 
die Wasserwehr.
In den letzten Tagen des Jahres 
2014 konnte die Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 
mehrere Lieferungen von 
Ausrüstungsgegenständen für 
ihre Wasserwehr entgegenneh-
men.
Neben Warnwesten und  
Handleuchten für die Deichwa-
chen, Arbeitshandschuhen, 
Schaufeln und Schubkarren für 
die Sandsackfüllplätze erhielt 
die Verbandsgemeinde mehrere 

Sandsackfüllhilfen, eine 
Sandsackfüllmaschine Pow-
er-Sandking 800, 18 Power-
moon-Profi 1- Beleuchtungskör-
per und ein Hartschalenboot 
RTB 2 mit dazugehöriger 
Ausstattung (u.a. Außenmotor) 
sowie neun große Zelte für die 
Versorgung der freiwilligen 
Helfer. 400.000 Sandsäcke sind 
noch auf dem Weg zur Arne-
burg-Goldbecker Wasserwehr.
Diese Sachspenden von fast 
einer halben Million Euro stellt 
die Diakonie Katastrophenhilfe 
zur Verfügung. 
Und so soll jede Gemeinde in 
die Lage versetzt werden 
vorhandene Wasserwehren 
auszurüsten, um für die kom-
menden Hochwassersituatio-
nen gewappnet zu sein.

Verbandsgemeindebürgermeister Herr Trumpf und Stefan Ludwig, Mit-
glied der Wasserwehr, vor dem neuen Boot. Die Paddel sind Zusatzausrüs-
tung, denn das Boot wird von einem 25-PS Außenbordmotor gefahren.

Termine der  
Fahrbücherei im Februar 
Tour Arneburg
18. Februar
Arneburg Seniorenheim 10.00 – 10.45 Uhr
 Schule 10.50 – 13.00 Uhr
 Bahnhofstraße 15.15 – 16.30 Uhr
Hohenb.-Krusem. Kindergarten 13.20 – 13.55 Uhr
Hindenburg Breite Straße 14.05 – 14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte 14.40 – 14.55 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel
23. Februar
Hassel Dorfgemeinschaftshaus 16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Iden
26. Februar
Iden Schule 11.00 – 12.00 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte 12.15 – 13.00 Uhr
Busch Dorfmitte 15.20 – 15.35 Uhr
Behrendorf Neubau 15.45 – 16.15 Uhr
Giesenslage Dorfmitte 16.25 – 16.45 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte 17.00 – 17.15 Uhr
Büttnershof Dorfmitte 17.25 – 17.50 Uhr

Tour Goldbeck
21. Januar
Klein Schwechten Kindergarten 10.00 – 10.20 Uhr
  16.30 – 16.50 Uhr
Goldbeck Grundschule 10.30 – 11.30 Uhr
 Sekundärschule 11.35 – 13.15 Uhr

Tour Rochau
24. Februar
Rochau Schule 11.30 – 12.30 Uhr

Tour Sanne 
25. Februar
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr

Tour Werben 
20. Februar
Werben Marktplatz 16.25 – 17.25 Uhr
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Vorsicht  
Eichenprozessionsspinner!
Die Raupen des Eichenprozessi-
onsspinners stellen die eigentli-
che Gefahr dar:
Denn die „Brennhaare“ der 
Raupe brechen leicht und 
werden bei günstiger Witte-
rung über weite Strecken 
getragen. Die alten Larvenhäute 
bleiben nach der Häutung in 
den „Nestern“, deshalb ist die 
Konzentration an Brennhaaren 
oft sehr hoch. Alte Gespinstnes-
ter, ob am Baum haftend oder 
am Boden liegend, sind eine 
anhaltende Gefahrenquelle. Die 
Raupenhaare sind lange haltbar 
und reichern sich über mehrere 
Jahre in der Umgebung an, 
besonders im Unterholz und im 
Bodenbewuchs (Gräser, Büsche, 
Sträucher).
Für die Bevölkerung sind die 
Haare des dritten Larvenstadi-
ums, welches im Mai und Juni 
stattfindet, gefährlich. Sie 
halten sich auch an den Klei-
dern und Schuhen und lösen bei 
Berührungen stets neue 
toxische Reaktionen (Raupen-
dermatitis) aus. Die fast un-
sichtbaren Brennhaare können 
leicht in die Haut und Schleim-
haut eindringen und sich dort 
mit ihren Häkchen festsetzen. 
Die Raupendermatitis kann sich 
in verschiedenen Erscheinungs-
bildern zeigen, wie Quaddeln, 
Hautentzündung und anhalten-
de Knötchen, die an Insekten-
stichreaktionen erinnern.
Unbehandelt halten die Hautre-
aktionen oft ein bis zwei 
Wochen an. 
Meist sind alle Hautbereiche 
betroffen, die nicht bedeckt 
waren. Reizungen an Mund- 
und Nasenschleimhaut durch 

Einatmen der Haare können zu 
Bronchitis, schmerzhaftem Hus-
ten und Asthma führen. 
Begleitend treten Allgemein-
symptome wie Schwindel, 
Fieber, Müdigkeit und Binde-
hautentzündung auf. In Einzel-
fällen neigen überempfindliche 
Personen zu allergischen 
Schockreaktionen.

Darum geht es auch in diesem 
Jahr dem Eichenprozessions-
spinner in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck an 
den Kragen.
Es werden gemeinsam mit dem 
Landkreis Stendal Bekämpfun-
gen aus der Luft und vom 
Boden aus organisiert.
Damit dies auch in diesem Jahr 
erfolgreich realisiert werden 
kann, ist die Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger 
notwendig:
Bitte informieren Sie das 
Ordnungsamt, wenn Sie 
Eichenprozessionsspinner 
feststellen. Zur Zeit kann man 
an den unbelaubten Eichen 
Altnester finden. Dort ist zum 
Beispiel zu erwarten, dass im 
Frühjahr die gefährlichen 
Raupen des Prozessionsspin-
ners auftreten.

Das Team des Ordnungsamtes

I N FO
Ihre Feststellungen melden Sie 
bitte an das Ordnungsamt in 
Arneburg: 
 039321/51810, -20, -45, -46, -47 
Telefax: 039321-51818 
Email: rottstaedt@ 
arneburg-goldbeck.de

Information zum  
Verbrennen von Gartenabfällen
Das Ordnungsamt der Ver-
bandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck möchte Sie auf 
den folgenden Abschnitt der 
Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.
Danach ist das Verbrennen von 
pflanzlichen Gartenabfällen in 
der Zeit vom 01. Februar bis 15. 
März und vom 15. Oktober bis 
30. November zugelassen. 
Es dürfen die benannten 
pflanzlichen Gartenabfälle 
jeweils nur einmal pro genann-

tem Zeitraum auf dem Garten-
grundstück, auf dem sie ange-
fallen sind, mittwochs und 
samstags von 9:00 bis 18:00 
Uhr, außer an Feiertagen, in 
einem Kleinfeuer verbrannt 
werden. 
Der Verbrennungsvorgang 
muss innerhalb von zwei 
Stunden beendet sein.
Bei Fragen zu Verbrennungsvor-
gängen steht Ihnen das Team 
des Ordnungsamtes gern zur 
Seite.

Wo gibt es  
Eintrittskarten zur BUGA 2015?
Tourismusbüro Arneburg, Breite 
Str. 15, 39596 Arneburg
 039321-518 17, tourismus@
arneburg-goldbeck.de
und Tourismusbüro Werben 
(Elbe), Markplatz 1, 39615 
Werben (Elbe)
 039393-927 55, tourist- 
info-werben@t-online.de

Einladung zur Studienfahrt  
durch Israel vom 21. bis 30. Mai

2015 werden die diplomati-
schen Beziehungen zwischen 
Israel und Deutschland 50 Jahre 
alt. Aus diesem Anlass hat 
Osterburgs Bürgermeister, Nico 
Schulz, erneut eine Studienfahrt 
für Israel-Interessierte organi-
siert, die als staatspolitische 
Bildungsmaßnahme durch die 
Landeszentrale für politische 
Bildung Sachsen-Anhalt 
gefördert wird. 
• Besichtigungen der Städte Tel 

Aviv, Haifa und Meitar
• Heilige Stätten in Bethlehem 

und Nazareth
• Jesus‘ Wirken am See Geneza-

reth mit Bootsfahrt
• Ölberg, Klagemauer und Via 

Dolorosa 
in Jerusa-
lem

• Gedenk-
stätte Yad 
Vashem 
und 
Diaspora 
Museum

• Historische Stätten Cäsarea, 
Massada und Beth Shean

• Baden im Toten Meer und 
Rundfahrt über den Golan

• Besuch einer Drusensiedlung
Bei Interesse bitte melden 
unter: 
 03937-492700 Fax: 03937-
492704
Mail: nico.schulz@osterburg.de
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Wohnungen im Verwaltungsbereich

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

Hohenberg-Krusemark
OT Altenzaun
In Osterholz, Am Deich 7-8 im 
modernisierten Wohnblock mit 
Heizung und Balkon
• eine  4-R-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete: 4,00 €/ m² 
• zwei  3-R-Whg.; ca. 61 m², 

Grundmiete: 4,00 €/ m² 
Stallungen vorhanden.

Hauptstraße 29
• eine 3-R.-Whg.; ca. 45 m², 

Grundmiete 4,40 €/m²

Hauptstraße 33
• eine 1-R.-Whg.; ca. 30 m²; 

Grundmiete 4,40 €/m²

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE)/OT BEHRENDORF

Behrendorf  im sanierten 
Wohnblock, Werbener Str. 11
• eine 2-R.-Whg.; ca. 46 m², 

Grundmiete:  4,30 €/ m²
• zwei 3-R.-Whg.; ca. 57 m², 

Grundmiete: 4,30 €/m²   
beide WE mit Erdgasheizung

Behrendorf, 
Werbener Str. 11a+b
• eine 2-R.-Whg.; ca. 40 m², 

Grundmiete:   4,30 €/ m²
• zwei 3-R.-Whg.; ca. 56 m², 

Grundmiete:   4,30 €/ m²
• eine 4-R.-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete:   4,30 €/ m²
mit Erdgasheizung   

OT Giesenslage, Dorfstr. 22
• zwei  1-R.-Whg.; ca. 30 m², 

Grundmiete:  4,30 €/ m²
• eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m² 

Grundmiete : 4,26 €/ m²
mit Erdgasheizung    

HANSESTADT WERBEN (ELBE)

Am alten Bahnhof  8/ 9
Erdgasheizung
• vier  3 R. Whg.; ca. 57 m², 

Grundmiete: 4,30 €/ m²   
• eine 1 R. Whg.; ca. 37 m², 

Grundmiete: 4,30 €/ m²   
• zwei 2 R. Whg.; ca. 46 m², 

Grundmiete: 4,30 €/ m²   

Behrendorfer Str. 14-16 
Erdgasheizung
• zwei 1 R. Whg.; ca. 25 m², 

Grundmiete: 5,00 € /m² 
 im DG
• zwei 3 R. Whg.; ca. 57 m², 

Grundmiete: 5,00 €/ m² 
 OG/EG  

Räbelsche Straße 26
• eine 2 R. Whg. ca. 48 m², 

Grundmiete 4,90 €/m²

Marktplatz 1
• Verpachtung Gaststätte 

„Ratskeller“ Hansestadt 
Werben (Elbe)

• 1-Gewerberaum ca. 20 m², 
Grundmiete 4,00 €/ m² im 
EG mit Zentralheizung

• 2-Gewerberaum ca. 55 m², 
Grundmiete 4,00 €/ m² im 
EG mit Zentralheizung

GEMEINDE ROCHAU

Eichenweg 5 + 7
• zwei  4-R.-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete: 4,50 €/ m² 
 (EG; OG links)

In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von 2 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen.

Sprechzeiten Wohnungswesen:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 14.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 14.00 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt
Sprechzeit – bis auf weiteres 
aus betrieblichen Gründen 
nicht möglich!
Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 

Herr Lindemann   
 039321 547811 – 
Betriebsleiter
Frau Thürnagel   
 039321 547810 – 
Sekretariat  
Fax: 039321 547818
E-Mail: 
eigenbetrieb@isb-arneburg.de
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Gesundheit, Wohlergehen und  
viel Glück! Allen Jubilaren die  
besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!Geburtstage

im Februar

STADT ARNEBURG 

01.02. Friedrich Dömeland 75.
01.02. Ruth Dost 85.
02.02. Walter Runge 80.
04.02. Waltraud Pohl 76.
05.02. Gisela Nagel 86.
06.02. Hermann Saalmann 81.
09.02. Otto Runge 84.
09.02. Hans-Dietrich
 Thormeier 70.
10.02. Martin Keiner 78.
10.02. Ingeborg Kromrei 77.
10.02. Horst Praast 78.
11.02. Gertraud Behrendt 80.
12.02. Edith Wölkert 75.
14.02. Hannelore Blitz 75.
14.02. Manfred Dankert 78.
18.02. Irene Beyersdorff 77.
19.02. Gertrud Wieprecht 94.
20.02. Inge Hägele 76.
23.02. Helmut Koch 75.
23.02. Ursula Wegner 79.
24.02. Hartmut
 Messerschmidt 71.
26.02. Georg Böttcher 76. 
27.02. Christel Dömeland 71.
  
 

OT BEELITZ

03.02. Doris Mlynarczuk 81.

OT DALCHAU

14.02. Sigurd Zech 70.
23.02. Brigitta Rhedas 89.

GEMEINDE EICHSTEDT

05.02. Sonja Emmerling 84.
17.02. Hans Kirsch 81.
18.02. Ottilie Jahns 75.

18.02. Vera Moreau 84
.

OT BABEN

02.02. Anneliese Klant 98.
03.02. Siegfried Stahlberg 77.
07.02. Rosemarie Martin 73.
23.02. Annerose Machetanz 70.

OT BAUMGARTEN

27.02. Marlies Wehrmann 72.

OT RINDTORF

04.02. Gisela Setzekorn 78.
16.02. Alfred Hoppe 84.
26.02. Erika Komrowski 75.

GEMEINDE GOLDBECK

04.02. Lina Ruppelt 81.
06.02. Erika Becker 82.
06.02. Helga Böhlke 79.
06.02. Elfriede Schulz 87.
09.02. Ingeburg Müller 85.
14.02. Christel Jahns 76.
16.02. Otto Schneider 81.
21.02. Günther Homeier 80.
21.02. Vera Rudolph 85.
23.02. Helga Wächter 83.
24.02. Hildegard Meletzki 81.
25.02. Gisela Petrich 78.
28.02. Eckhard Gess 76.

OT BERTKOW

27.02. Ingrid Heim 76.
27.02. Erna Zimmermann 80.

OT PETERSMARK

25.02. Arnold Ollendorf 75.

OT PLÄTZ

24.02. Dr. Siegfried Limmer 80.

HANSESTADT WERBEN

01.02. Erika Herms 75.
05.02. Hans-Otto Doll 74.
08.02. Brigitte Horch 74.
08.02. Margarete Schabram 81.
10.02. Dagmar Brückner 72.
12.02. Manfred Feindt 75.
12.02. Margot Schulze 85.
16.02. Renate Haase 70.
19.02. Ilse Blume 82.
23.02. Waltraud Grothe 81.
24.02. Liselotte Lange 74.
26.02. Erika Hoffmann 75.
26.02. Gerhard Schilling 71.
28.02. Wilhelm Birkholz 76.
29.02. Peter Sonnenberg 71.

OT BEHRENDORF

14.02. Gisela Neujahr 74.

OT BERGE

14.02. Heinz-Dieter Pütsch 74.
17.02. Johanna Böttcher 71.
17.02. Anneliese Schulze 83.
22.02. Gustav Peyer 85.
23.02. Ilse Mertens 82.
23.02. Marieanne Roß 84.

OT GIESENSLAGE

25.02. Kurt Freist 80.

OT RÄBEL

18.02. Jochen Hufschmidt 70.
22.02. Anneliese Bardtke 79.
28.02. Herbert Garlipp 84.

GEMEINDE HASSEL

03.02. Emil Kohlert 78.
11.02. Horst Balzer 75.
26.02. Heidemarie Endres 70.

OT SANNE

16.02. Viktor Krahn 78.
20.02. Helene Wiechmann 99.

OT WISCHER

08.02. Gerd Röhl 72.

19.02. Günter Böhm 71.
21.02. Werner Giesecke 76.

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

06.02. Hans Fischer 75.
13.02. Wolfgang Frank 77.
15.02. Marie Muhss 85.
25.02. Lisa Frank 78.

OT GETHLINGEN

05.02. Hedwig Verchow 80.

OT HINDENBURG

19.02. Elisabeth Kather 82.
28.02. Günter Bolle 74. 

OT SCHWARZHOLZ

05.02. Ewa Walsleben 77.
13.02. Helmut Hanslik 70.
13.02. Gerda Schulze 82.
23.02. Liesa Beyer 88.

GEMEINDE IDEN

03.02. Ursula Krahnert 70.
07.02. Erna Hartmann 86.
08.02. Hans- Joachim
 Kramer 73.
11.02. Martin Weickert 73.
13.02. Willi Sellin 89.
21.02. Hans Joachim Ullrich 77.

GEMEINDE ROCHAU

05.02. Herbert Menzel 82.
12.02. Margot Menzel 75.
17.02. Ella Rösler 79.
19.02. Werner Pieck 79.
26.02. Adolf Busse 75.
26.02. Irmgard Kummutat 82.

OT HÄSEWIG

10.02. Erich Schünemann 88.
24.02. Rita Henning 75.

OT KLEIN SCHWECHTEN

01.02. Erna Runge 93.
01.02. Werner Thiedke 87.
15.02. Christa Wuttke 85.

OT SCHARTAU

18.02. Helga Bohnesack 71.
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PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

Gottesdienste:
 SA | 07.02.
Düsedau (Abendandacht+ 
Büchertisch, 17.00 Uhr)
 SO | 15.02.
Düsedau 9.00 Uhr, Erxleben 
10.30 Uhr, Meseberg 14.00 Uhr
 SA | 21.02.
Düsedau (Abendandacht+ 
Büchertisch, 17.00 Uhr)
 SO | 22.02.
Rengerlage 9.00 Uhr, Iden 10.30 
Uhr, Berge 14.00 Uhr
Gemeindeveranstaltungen:
 Andacht in der Diakonischen 
Einrichtung Köniqsmark:
FR | 27.02., 8.30 Uhr
 Jugendarbeit im Pfarrbereich 
Königsmark: im Pfarrhaus 
Königsmark: nach Vereinba-
rung
 GKR-Sitzung für das Kirch-
spiel Walsleben im Pfarrhaus 
Hindenburg, MI | 18.02., 19.00 
Uhr
 Gemeindenachmittag für das 
Kirchspiel Königsmark-Mese-
berg: Winterkirche Meseberg: 
MI | 04.02., 14.30 Uhr
 Gemeindenachmittag für das 
Kirchspiel Erxleben: Gemeinde-
haus Erxleben: DI | 24.02., 14.30 
Uhr
 Gemeindenachmittag für die 
Gemeinde Iden: im Pfarrhaus 
Iden: MI | 25.02., 14.30 Uhr

Das Pfarramt Königsmark ist 
vom 29. Jan. bis 11. Februar 
nicht besetzt. Die Vertretung 
übernimmt in dringenden 
Fällen: Pfrn. Margaret Lipschütz, 
Rochau,  039328-356

PFARRBEREICH ARNEBURG

 SO | 01.02. Gottesdienst
9.00 Uhr in Lindtorf

10.15 Uhr in Baben
 SO | 08.02. Gottesdienst
9.00 Uhr in Groß Schwechten
10.15 Uhr in Arneburg
14.00 Uhr in Jarchau
 SO | 15.02. Gottesdienst
9.00 Uhr in Rindtorf
10.15 Uhr in Hassel
14.00 Uhr in Sanne
 SO | 22.02. | Gottesdienst
9.00 Uhr in Baumgarten
10.15 Uhr in Arneburg
14.00 Uhr in Beelitz
Gemeindenachmittage:
 Groß Schwechten: 
DI | 03.02., 14.30 Uhr
 Arneburg:
DI | 10.02., 14.00 Uhr
 Sanne:
DI | 17.02., 15.00 Uhr
Konfirmandenunterricht:
Freitag, den 20.02., von 17.00 bis 
18.30 Uhr im Pfarrhaus
Sprechstunde:
freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
im Pfarrhaus Arneburg

PFARRBEREICH WERBEN
 
01.02. | 09.30 Uhr 
Gottesdienst in Lichterfelde, 
11.00 Uhr Gottesdienst in Räbel
03.02. | 16.00 Uhr 
Bibelstunde im Pfarrhaus 
Werben
08.02. | 10.00 Uhr 
Gottesdienst im Werben
15.02. | 09.30 Uhr 
Gottesdienst in Neukirchen
18.02. | 16.00 Uhr 
FamilienFaschingsKiste im 
Pfarrhaus Werben
21.02. | 15.00 Uhr 
Ein Nachmittag im Pfarrhaus 
Werben mit Peter Bodenstein 
zum Thema „Die Johanniskirche 
zur Zeit der Romanik“
22.02. | 14.00 Uhr 
Gottesdienst in Berge
25.02. | 19.00 Uhr 
Gemeindekirchenrat im 
Pfarrhaus Werben

KIRCHLICHE NACHRICHTEN„Ökologie – Energie – Landwirtschaft – 
ein Kreislauf der Natur“ 
Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung im November 2014 
wurde Rechenschaft zu den 
Aktivitäten der gemeinsamen 
Arbeit abgelegt und Kassen-
sturz gemacht. 
Der Rektor der Grundschule, 
Herr Marquardt, konnte 
eingangs für alle sehr erfreu-
lich darüber informieren, dass 
nach dem aufregenden letzten 
Schuljahr nun die ganze Kraft 
wieder in die Arbeit mit den 
Kindern geht. 
Die Kinder aus dem Bereich 
der Hansestadt Werben sind  
gleich vom Schuljahresbeginn 
toll aufgenommen wurden 
und sind in der „ Schule zum 
Wohlfühlen“ gelandet. 
Alle Erstklässler haben zur 
Einschulung ihre Poloshirts 
mit dem Schullogo in Besitz 
nehmen können. 
Die anwesenden Mitglieder 
waren sich darüber einig, dass 
viele Schwerpunkte aus dem 
letzten Ideenkonzept für und 
mit den Kindern positiv 
umgesetzt wurden. 
Der Vereinsvorsitzende gab 
einen vollständigen Überblick 
zu den Aktivitäten und hob 
Höhepunkte hervor. 
Dies waren u.a. der 3. Fahrrad-
tag auf dem selbst geschaffe-
nen Parcours, das Osterprojekt 
mit Herrn Sasse, vier Blutspen-
den mit dem DRK, eine große 
Renovierungsaktion im 
Schulobjekt, der Apfelpresstag 
im Oktober organisiert von 
Familie Malinke und Herrn 
Dihlmann sowie die gemein-
samen Veranstaltungen mit 
dem Sportverein „Altmark“ 
Iden e.V.. Zweifelsfrei bleibt 
der „10. Tag der offenen Tür“ 
allen nachhaltig im Gedächt-
nis. Viele bunte Luftballone, 
aussagekräftige Schulschilder 
und ein tolles Programm 
haben den Weg in die Zukunft 
mit dem Grundschulstandort 
Iden eröffnet. 
Der Vorsitzende dankte allen 
Mitgliedern, den Förderern 
und Spendern sowie ausdrück-
lich der Mannschaft der 

Grundschule für ihr Engage-
ment. 
Gemeinsames Ziel sollte es 
künftig sein, Mitglieder aus 
dem Raum der Hansestadt 
Werben zu gewinnen, um die 
interessanten Arbeitsideen zu 
ergänzen, sie gemeinsam 
umzusetzen und ein Zusam-
menwachsen der Ortschaften 
mit der Schullandschaft zu 
dokumentieren.
Schon im Vorfeld der Ver-
sammlung hat sich eine 
Arbeitsgruppe zusammenge-
funden, die das schon lange 
schmorende Schulprojekt 
„Ökologie – Energie – Land-
wirtschaft – ein Kreislauf der 
Natur“ nun ganz gezielt 
angeschoben hat. 
Es ist vorgesehen, das Schulle-
ben inhaltlich durch dieses 
Projekt zu bereichern. 
Gerade in der landwirtschaft-
lich geprägten Region unserer 
Altmark hat diese interessante 
Thematik einen besonderen 
Stellenwert und kann langfris-
tig dazu beitragen, spielerisch 
und altersgemäß Wissen zu 
vermitteln, welches nachhal-
tig auf die Einstellung der 
Kinder zur Natur mit deren 
Ressourcen wirken soll. 
Die Kinder sollen sensibilisiert 
werden, Werte der Natur in 
Bezug auf Ernährung, Energie-
verwendung, Umweltver-
schmutzung und Rohstoffge-
winnung aktiv zu beachten.
In den nächsten Wochen wird 
ganz aktiv daran gearbeitet, 
das Projekt auf feste Füße zu 
stellen, um mit potenziellen 
Partnern kooperative Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die 
die  definierten Grundideen 
des Projektes zielgerichtet in 
das Schulleben ab dem neuen 
Schuljahr einbringen. 
Dazu werden wir in den 
nächsten Ausgaben weiter 
berichten, denn das interes-
siert sicherlich viele Bürger 
unserer Verbandsgemeinde 
Arneburg- Goldbeck – oder?

Rainer Pempel
Vereinsvorsitzender
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Küstenimpressionen KLEIN-ST-E  
GALERIE ARNEBURG
Mit Bodo Neumüller aus 
Templin (1939) stellt sich am 
Mittwoch, dem 14. Januar, ein 
weiteres Mitglied des „Großen 
Kreises der Uckermark" (wie 
vorher Matthias Schilling und, 
gerade eben erst, Britta Bastian) 
in der 213. Kunstausstellung der 
KLEIN-ST-EN GALERIE ARNE-
BURG vor, im GOLDENEN 
ANKER ARNEBURG, Eröffnung 
um 19 Uhr.
Selten wohl ist der Vorsatz „ich 
werde Maler" nach 32 Jahren 
als Berufssoldat so konsequent 
realisiert worden und so 
erfolgreich wie von Bodo 
Neumüller! Der auch beim 
Organisieren von Kunst uner-
müdliche gelernte Schlosser 
kommt von Kindesbeinen an 
nicht los von der Kunst, von der 
Malerei. Nach vielen Erfolgen 
im Rahmen der Volkskunst 
(Malerei und Grafik, Illustration, 
Kunst am Bau) und einer 
5-jährigen Gasthörerschaft an 
der Burg Giebichenstein (u.a. 
bei D.Rex, U.Pfeifer, S.Curio) 
beginnt mit dem Abschied vom 
Militärdienst und dem Umzug 
nach Templin (1989) das 

„zweite Laben" des Fregattenka-
pitäns, das der Malerei. Im 
Aquarell oder in der Öl- bzw. 
Acrylmalerei entdeckt, erkun-
det, erobert, öffnet es sich 
Mensch, Umwelt und Natur, 
oftmals in deren gegenseitiger 
Bedingtheit, etwa beim Leben 
an der Küste. Still- versonnene 
Landschaftsidylle stehen neben 
krachend-harten, grafisch 
betonten Kompositionen, mit 
leuchtenden, mitunter fast 
explodierenden Farben und 
zarten Übergängen - keine 
Frage, dass das Malen seine 
Berufung ist! Er unterwirft sich 
keinem – ,,-ismus“, das „Hier 
und Heute“ fesselt, fordert ihn, 
aber nicht die Oberfläche, 
sondern das Wesentliche, das, 
was Kunst ausmacht. Nur ein 
Ausschnitt seines Schaffens ist 
hier zu sehen, im Zentrum die 
gelben Boote von Ziegenort 
(Trzebicz) – mehr zeigen die 
Ausstellungen im heimatlichen 
Templin und seine Galerien.
Die Ausstellung ist täglich 
(außer montags) geöffnet von 
11:30 bis 21:00 Uhr, bis zum 10. 
März diesen Jahres.

Einladung zu Skat und Rommé
Der SV Rot-Weiß Arneburg lädt 
wieder alle Kartenfreunde zum 
Skat- und Romméspielen auf 
die Kegelbahn ein.

Termin: 13. Februar, 18.00 Uhr
Spielbeginn: 18.30 Uhr
Startgebühr: 5,00 €

Weihnachtstrubel  
an der Idener Grundschule

In den letzten Tagen vor den 
Weihnachtsferien ging es an 
der Idener Grundschule sehr 
weihnachtlich zu.
Nachdem die Klassen in den 
zurückliegenden Tagen ihre 
Weihnachtsfeiern durchführten 
und am Vortag im Theater der 
Altmark in Stendal mit großer 
Begeisterung  „Hänsel und 
Gretel“ sahen, gab es am letzten 
Schultag noch einige weitere 
Überraschungen.
So roch es sehr lecker in der 
Schule, denn die vierte Klasse 
hatte Plätzchen gebacken. Die 
Mädchen und Jungen der 
Idener Kindertagesstätte waren 
eingeladen, um das Märchen 
von Schneewittchen und den 
sieben Zwergen zu sehen. Sie 
waren mit Begeisterung dabei 
und halfen auch mit, den 
Spiegel nach der Schönsten im 

Land zu befragen. Aufgeführt 
wurde das Märchen von den 
Schülern der Theaterarbeitsge-
meinschaft. Diese hatten dann 
auch die Gelegenheit, ihr 
schauspielerisches Können 
ihren Mitschülern bei einer 
zweiten Aufführung des 
Märchens zu zeigen. Auch hier 
gab es großen Applaus.
 Zum Abschluss bekamen alle 
Mädchen und Jungen, die aus 
dem Werbener Bereich nun die 
Schule in Iden besuchen, ihr 
neues grünes Schulshirt mit 
dem Schullogo der Idener 
Grundschule. Überreicht wurde 
es vom Vorsitzenden des 
Fördervereins der GS Iden, 
Herrn Rainer Pempel.

Jens-Uwe Marquardt
Rektor GS Iden
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Traditioneller Sportlerball mit  
Osterburger Carnevals Gesellschaft
Der traditionelle Sportlerball 
des Blau - Gelb '21 Goldbeck 
findet in diesem Jahr am 
Samstag, den 31. Januar ab 
19.29 Uhr in der Sporthalle 
Goldbeck statt.
Wiederum wird diese Veran-
staltung gekoppelt mit 
einem Gastspiel der 
Osterburger Carnevals 
Gesellschaft, die mit 
dem kompletten bunten 
Karnevalsprogramm der 
diesjährigen Jubiläumssai-
son zu Gast sein wird.
Der Vorstand lädt alle Mitglie-
der, Anhänger und Sponsoren 
des Vereins und ihre Partner/
innen recht herzlich zu diesem 
Höhepunkt des Vereinslebens 
ein. Dort, wo sonst sportlich um 
Punkte und Tore gekämpft wird 
ist an diesem Abend ein buntes 
Faschingsprogramm mit 
anschließendem Tanz angesagt.
Der Sportlerball ist keine 
geschlossene Veranstaltung.
Der Vorstand und die OCG 

würden sich  freuen auch viele 
weitere Goldbecker und Bürger 
der umliegenden Ortschaften 
begrüßen zu dürfen, die Lust 
haben unvergessliche Stunden 
bei Musik, Tanz und Fasching- 
spass verbringen zu wollen. 

Auch all diejenigen, die nur 
mal wieder eine richtige 

gute Party erleben 
wollen, sollten den Weg 
nach Goldbeck in die 

Sporthalle finden und 
sind herzlich willkommen.

Karten für die Veranstaltung 
sind auch für Kurzentschlosse-
ne an der Abendkasse erhält-
lich. 
Oder Sie nutzen noch den 
attraktiven Vorverkauf. Einzel-
heiten entnehmen Sie der 
Tagespresse oder den ausge-
hängten Plakaten.
Also jetzt vormerken: kom-
menden Samstag, den 31. 
Januar Sportlerball mit dem 
Programm der OCG in der 
Sporthalle Goldbeck.

Gottesdienst im Kerzenschein  
am 21. Dezember in Altenzaun
Am 4. Adventssonntag konnten 
die Gottesdienstbesucher in der 
vorweihnachtlich geschmück-
ten Kirchkapelle in Altenzaun 
Einkehr finden, die vertrauten 
Adventslieder singen und der 
Predigt folgen. 
Musikalisch begleitet wurde der 
Gottesdienst vom 12-jährigen 
Paul Sawatzki aus Schönhau-
sen/Elbe, welcher der kleinen 
Kirche mit seiner Violine im 
Lichterglanz eine besinnliche 
Atmosphäre verlieh.Unterstüt-
zung bekam er von seiner 
Schwester Annika auf der 
Blockflöte. 
Wieder einmal machte sich ein 
offenes und herzliches Mitein-
ander unter den Altenzaunern 
und Gästen breit. Denn auch 
wenn der Glaube nur so groß ist 
wie ein Senfkorn, klein aber 

stark im Geschmack,so ist er 
auch stark in der Wirkung – wir 
alle spürten, es bewegt sich 
etwas. 
Gefeiert wurde zuerst im 
Gottesdienst und danach bei 
gemeinsamem Singen und 
Musizieren in fröhlicher Runde 
im Dorfgemeinschaftshaus. 
Dieses war unter dem festlich 
geschmückten Weihnachts-
baum bei Kaffee und Kuchen 
ebenfalls bis auf den letzten 
Platz besetzt. 
Fast nebenbei bemerkt, fanden 
seit der Wiederinbetriebnahme 
der Kirchkapelle vor 5 Jahren 
inzwischen 17 Gottesdienste 
und Andachten statt. 
Allen, die dazu beigetragen 
haben, ein großes Dankeschön!

Im Namen der Kirchengemeinde  
Ilona Doogs
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Der wilde Osten
Komm in den wilden Osten, 
denn hier wirst du umarmt. Es 
wird viel gelacht und live Musik 
gemacht.
Die Torten schmecken am 
besten, die Würste am Grill 
pikant, die selbstgeangelten 
Aale, geräuchert verspeist man 
sie an Land.
Hier sind die Mädchen lieblich, 

mit besonderem Charme und 
die Jungs sind offen und ehrlich, 
dass man sich auf sie verlassen 
kann.
Komm in den wilden Osten und 
siedle dich an, denn auch 
Kinder wachsen hier gesund 
heran.

Ingrid Ohle 
Kultur-Förderverein

Jagdgenossenschaft  
Bertkow informiert
Einladung zur Vollversamm-
lung der Jagdgenossenschaft 
Bertkow am 06.03.2015 um 
19.00 Uhr in der Gaststätte 
„Bayrischer Hof" in Goldbeck

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und der 
Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung

2. Verlesen und Bestätigung 
der Tagesordnung

3. Bericht des Vorstandes zum 
Jagdjahr 2014/15

4. Kassenbericht zum Jagdjahr 
2014/15

5. Entlastung des Vorstandes 
für das Jagdjahr 2014/15

6.  Wahl der Kassenprüfer für 
das Jagdjahr 2015/16

7.  Bericht des Jagdpächters 
zum Jagdjahr 2014/15

8. Beschlussfassung über die 
Verwendung des Jagdertra-
ges 2014/15

9.  Anfragen, Hinweise
10. Schlusswort

Andre Witwar
Jagdvorsteher

Aus organisatorischen Gründen 
bitte ich um Bestätigung Ihrer 
Teilnahme bis zum 25.02.2015 
unter der Tel.-Nr. 039388-29367 
oder 0170 5722248
Ich weise darauf hin, dass 
Flächen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch 
Anwesenheit aller Eigentümer 
dieser Flächen oder durch 
amtlich bestätigte Vollmachten 
aller nicht anwesenden Eigen-
tümer dieser Flächen zur 
Abstimmung berechtigen.
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Anmeldung  
der Schulanfänger 2016/2017 in den Grundschulen Arneburg, Goldbeck und Iden

Die Anmeldung der Schulanfänger, die bis zum 30. Juni 2016 das sechs-
te Lebensjahr vollenden und mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 somit 
schulpflichtig werden, ist zu folgenden Terminen in den Grundschulen vor-
zunehmen:

Grundschule Arneburg Montag, den 16.02.2015
 von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr
und Donnerstag, den 19.02.2015
 von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr

nach vorheriger Vereinbarung mit der Schulleitung unter der Telefon-Nr.
039321/2576.

Dieses betrifft die Kinder aus der Stadt Arneburg mit sämtlichen Ortsteilen,
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark mit sämtlichen Ortsteilen, der Gemein-
de Hassel mit sämtlichen Ortsteilen und der Gemeinde Eichstedt mit den 
Ortsteilen Baumgarten, Lindtorf und Rindtorf.

Grundschule Goldbeck Donnerstag, den 26.02.2015
 von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr

nach vorheriger Vereinbarung mit der Schulleitung unter der Telefon-Nr. 
039388/28261.

Dieses betrifft die Kinder aus der Gemeinde Goldbeck mit sämtlichen Orts-
teilen sowie aus dem Ortsteil Baben der Gemeinde Eichstedt (Altmark).

Grundschule Goldbeck Mittwoch, den 25.02.2015
(Außenstelle Rochau) von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

nach vorheriger Vereinbarung mit der Schulleitung unter der Telefon-Nr.
039388/28261.

Dieses betrifft die Kinder aus der Gemeinde Rochau mit sämtlichen
Ortsteilen sowie aus der Ortschaft Groß Schwechten (mit den Ortsteilen
Neuendorf am Speck und Peulingen) der Hansestadt Stendal.

Grundschule Iden Montag, den 16.02.2015 
 von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr
und Dienstag, den 17.02.2015 
 von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr

nach vorheriger Vereinbarung mit der Schulleitung unter der Telefon-Nr.
039390/81237.

Dieses betrifft die Kinder aus der Gemeinde Iden mit sämtlichen Ortsteilen, 
der Hansestadt Werben (Elbe) mit sämtlichen Ortsteilen sowie aus der Ort-
schaft Königsmark (mit den Ortsteilen Rengerslage, Walsleben, Wasmersla-
ge und Wolterslage) der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark). 
Kinder, die bis zu diesem Stichtag das fünfte Lebensjahr vollendet haben, 
können auf Antrag der Eltern angemeldet werden.
Sie sollten die für den Schulbesuch notwendigen körperlichen und geisti-
gen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend 
entwickelt sein.
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstamm-
buch. Das anzumeldende Kind ist persönlich vorzustellen.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden ist eine vorige Anmeldung unter den  
genannten Tefefonnummern erforderlich.

Trumpf 
Verbandsgemeindebürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung und Stellenausschreibung zur Bürgermeisterwahl  
in der Stadt Arneburg am 19.04.2015 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr

Bei der Stadt Arneburg, Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Landkreis 
Stendal ist die Stelle des/ der ehrenamtlichen Bürgermeisters/ Bürgermeis-
terin zum 17.06.2015 neu zu besetzen.
Die Stadt Arneburg hat eine Größe von ca. 30,72 km² und 1556 Einwohner.
Die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin findet am Sonntag, 
dem 19.04.2015, eine eventuelle erforderliche Stichwahl am Sonntag, dem 
10.05.2015 statt.
Die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin erfolgt für die Dauer 
von sieben Jahren. Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung nach 
Maßgabe der Satzung der Stadt Arneburg über die Entschädigung für den 
ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehrenamtlich tätigen Bürger in der 
zuletzt gültigen Fassung gezahlt.

Einreichung der Bewerbungen:
Die Einreichungsfrist für die Bewerbung beginnt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung, frühestens am 18.02.2015 und endet am 
30.03.2015 um 18.00 Uhr.

Die Bewerbungen sind während der Einreichungsfrist schriftlich vorzulegen 
und können nur innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden.

Die Bewerbung muss mindestens enthalten:
– den Namen, den Vornamen, den Beruf, den Tag der Geburt und die 

Hauptwohnung des Bewerbers/ der Bewerberin. Wird der Bewerber/ 
die Bewerberin von einer Partei oder Wählergemeinschaft unterstützt, 
ist auch diese anzugeben.

– Die Bewerbung für das Amt muss auf der Grundlage des § 30 Abs. 2 
KWG LSA von mindestens 1 % der Wahlberechtigten (handschriftlich 
und persönlich), hier von 13 Wahlberechtigten, der Gemeinde unter-
zeichnet sein.

– Bei dem/ der Bewerber/in, der/ die einer Partei oder einer Wählergrup-
pe angehört und von dieser unterstützt wird, gilt die Regelung nach § 
21 Abs. 10 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend.

– Der/ die Bewerber/in einer Partei oder Wählergruppe muss von den 
wahlberechtigten Mitgliedern dieser Partei oder Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt worden sein. (§ 24 Abs. 1 KWG LSA)

– Bewirbt sich der Amtsinhaber/ die Amtsinhaberin erneut, sind keine 
Unterstützungsunterschriften notwendig. 

– Wählbar zum/ zur Bürgermeister/in sind Deutsche im Sinne von Artikel 
116 Grundgesetz und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union. Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der EU 
haben eine Versicherung (Anlage 8 a KWO LSA) abzugeben, dass sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
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sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht verloren haben.

– Der/ die Bewerber/in um das Amt des/der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters/ Bürgermeisterin muss am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.

– Die in § 41 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 und Abs. 2 KVG LSA genannten können 
nicht gleichzeitig Bürgermeister sein. Eine Person darf nicht in mehreren 
Gemeinden Bürgermeister sein.

– Alle erforderlichen Formblätter und Anlagen sind in der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck, Breite Straße 15 in 39596 Arneburg 
(Wahlamt Zimmer 8) zu erhalten.

– Die Bewerbungen sind formlos unter nachfolgend aufgeführter Adresse 
einzureichen:

Wahlleiter der Stadt Arneburg über
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Kennwort: Bürgermeisterwahl Stadt Arneburg
Breite Straße 15
39596 Arneburg

Frau Dybski
Wahlleiterin

— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 6 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in 
Verbindung mit § 80 Absatz 1 Kommunalwahlordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt mache ich hiermit folgendes bekannt:

Die Wahl des Bürgermeisters in der Stadt Arneburg findet am
Sonntag, dem 19.04.2015

eine eventuell notwendige Stichwahl am Sonntag, dem 10.05.2015
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

Frau Dybski
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Arneburg zur Bürgermeisterwahl am 19.04.2015 – 
Bekanntmachung zur Bildung des Gemeindewahlausschusses

Gemäß § 10 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 
i.V.m. § 4 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) ist 
für die Bürgermeisterwahl am 19.04.2015 und für eine eventuelle Stichwahl 
am 10.05.2015 für die Stadt Arneburg jeweils ein Wahlvorstand und ein 
Wahlausschuss zu bilden.
Ich fordere hiermit alle im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen auf, bis zum 20.02.2015 Wahlberechtigte des Wahlgebietes als 
Beisitzer für den Wahlausschuss bzw. für die Wahlvorstände vorzuschlagen. 
Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können ein 
Wahlehrenamt  nicht innehaben. Ich verweise auf § 13 Abs. 1 bis 3 des 

KWG LSA. Vorschläge sind bei der Verbandsgemeinde  Arneburg-Goldbeck, 
Breite Straße 15, 39596 Arneburg, Zimmer 8 einzureichen.

Bekanntgabe des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters
Wahlleiterin: Ingrid Dybski stellv. Wahlleiterin: Roswitha Globisch
 Elbstr. 24  Töpferstraße 3
 39596 Arneburg  39596 Arneburg

Frau Dybski
Wahlleiterin

Hauptsatzung der Stadt Arneburg

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat der Stadtrat der Stadt 
Arneburg in seiner Sitzung am 28.10.2014 folgende Hauptsatzung beschlos-
sen: 

I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1 
Name, Bezeichnung

(1)  Die Stadt führt den Namen „Stadt Arneburg“. 
(2)  Zum Stadtgebiet gehören die Ortsteile Beelitz und Dalchau.
(3)  Das Stadtgebiet umfasst mit allen Ortsteilen eine Gesamtgröße von 

3.072 Hektar.

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Stadt Arneburg zeigt in Silber über blauem Wasser 
eine rote, schwarzgefugte Burgmauer mit gezinntem Torturm mit halb-

geöffnetem goldenem Fallgatter und zwei Mauertürmen mit je einem 
Rundbogenfenster, grünbedacht und goldbeknauft, der rechte Turm mit 
Satteldach und der linke mit Spitzdach, über dem Torturm stehend ein 
goldbewehrter Adler. 

(2)  Die Flagge der Stadt ist rot-weiß (1:1) gestreift (Querformat: Streifen 
waagerecht verlaufend, Längsformat: Streifen senkrecht verlaufend) 
und mittig mit dem Stadtwappen belegt.

(3)  Die Farben der Stadt sind rot und weiß.
(4)  Die Stadt führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten 

Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Stadt Arneburg“. 
Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten.

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Vorsitz im Stadtrat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates. 
(2)  Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte in 

der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinderungs-



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 27. Januar 2015 | 13 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

fall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemeinderat vertritt. 
Der Stellvertreter führt die Bezeichnung „Erster stellvertretender Vorsit-
zender des Stadtrates“. 

(3)  Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt wer-
den. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

§ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Stadtrat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert, nach § 105 Absatz 1 Satz 2 
KVG LSA, 5.000,00 Euro übersteigt, 

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 5.000,00 Euro übersteigt, 

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 10.000,00 Euro übersteigt, 

4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermö-
genswert 10.000,00 Euro übersteigt. 

§ 5 
Ausschüsse des Stadtrates

(1)  Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständi-
gen Ausschüsse: 
1.  als beschließenden Ausschuss 

• den Hauptausschuss,
• den Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb „Infrastrukturbetrieb 

der Stadt Arneburg“ (ISBA)
2.  sowie als beratende Ausschüsse 

• den Bauausschuss,
• den Finanzausschuss und 
• den Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss 
 (WTK-Ausschuss). 

(2)  Bei Bedarf kann der Stadtrat zeitweilige Ausschüsse bilden.
(3)  Ausschussmitglieder können im Verhinderungsfall durch Mitglieder der-

selben Fraktion vertreten werden.

§ 6 
Beschließende Ausschüsse

(1)  Der Hauptausschuss besteht aus vier Stadträten und dem Bürgermeister 
als Vorsitzenden. Der Hauptausschuss entscheidet abschließend über:
1.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, 

wenn der Vermögenswert 10.000,00 Euro nicht übersteigt;
2.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 13 und 16 KVG LSA, 

wenn der Vermögenswert 10.000,00 Euro nicht übersteigt.
3.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähn-

lichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der 
Vermögenswert 100,00 Euro übersteigt und 10.000,00 Euro nicht 
übersteigt.

4.  Personalangelegenheiten der Stadt Arneburg im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister.

 Ist der Hauptausschuss aufgrund der Wertgrenzen oder aufgrund des 
Absatzes 3 nicht abschließend zuständig, so bereitet er die Beschlüsse 
für den Stadtrat vor. Die vom Hauptausschuss gefassten abschließen-
den Beschlüsse werden in der nächsten Sitzung des Stadtrates bekannt 
gegeben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigtes Interesse 
Einzelner entgegenstehen.

(2)  Die Gemeinde unterhält folgenden Eigenbetrieb: 
„Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg“ (ISBA)

 Aufgaben und Zusammensetzung des Betriebsausschusses bestimmen 
sich nach dem Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen-Anhalt und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Der Bür-
germeister oder ein von ihm namentlich bestimmter Vertreter ist stimm-

berechtigter Vorsitzender des Betriebsausschusses.
(3)  Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder ist eine Angelegenheit dem 

Stadtrat zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

§ 7
Beratende Ausschüsse

(1)  Die beratenden Ausschüsse bestehen aus vier Stadträten und dem Vor-
sitzenden. Die Ausschussvorsitze der beratenden Ausschüsse werden 
den Fraktionen in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d´Hondt zu-
geteilt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vorsit-
zende des Stadtrates zu ziehen hat. Die Fraktionen benennen die bera-
tenden Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge 
der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der 
den Ausschüssen angehörigen Stadtratsmitgliedern.

(2)  Die beratenden Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Stadtrates vor. 
(3)  In den beratenden Ausschüssen werden zusätzlich und widerruflich 

durch den Stadtrat zwei sachkundige Einwohner mit beratender Stimme 
berufen. Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre 
Berufung zuvor nicht widerrufen wird, mit dem Zusammentritt des neu 
gewählten Stadtrates. 

§ 8
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Stadtrat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9 
Bürgermeister

(1)  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 
KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung ent-
scheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach 
bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine we-
sentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert 
von 5.000,00 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme 
und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermögenswert 100,00 
Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus werden ihm die Entscheidung 
über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, 
sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden oder 
kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

(2)  Können Anfragen der Gemeinderäte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA 
nicht sofort mündlich beantwortet werden, so erfolgt die Beantwortung, 
die vom Verbandsgemeindebürgermeister vorbereitet wird, durch den 
Bürgermeister innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich. 

§ 10
Gleichstellungsbeauftragte

Die Stadt Arneburg ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestell-
te Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Stadt Arneburg 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An den 
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, so-
weit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen. 

§ 11
Aufwandsentschädigung

Die Regelung der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und andere 
ehrenamtlich Tätige erfolgt in einer gesonderten Aufwandsentschädigungs-
satzung.
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III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 12
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Ein-
wohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der 
Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und leitet diese. 
Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß      § 15 bekanntzumachen 
und soll in der Regel 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die 
Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt 
werden. 

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Informationen des Bürgermeisters
5.  Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3)  Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Stadt zum Protokollführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung 
über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse. 

§ 13
Einwohnerfragestunde

(1)  Der Stadtrat sowie die beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen 
ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch. 

(2)  Der Bürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fra-
gestunde fest. 

(3)  Der Bürgermeister stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. 
Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein. 

(4)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich 
auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen 
werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Stadt fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Ge-
genstand der Einwohnerfragestunde sein. 

(5)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den 
Bürgermeister oder den Verbandsgemeindebürgermeister. Eine Ausspra-
che findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung 
nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die in-
nerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss. 

§ 14
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, 
in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und 
insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung 
oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekannt-
zugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der 
Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 15
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehren-
bezeichnung der Stadt bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Stadtrates. 

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 16
Bekanntmachungen

(1)  Die gesetzlich erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen werden 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem 
das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ den bekanntzumachenden Text enthält.

(2)  Enthalten gesetzlich erforderliche Bekanntmachungen Pläne, Karten 
oder Zeichnungen sowie Begründungen oder Erläuterungsberichte und 
sonstige Anlagen, die sich wegen ihrer Eigenart entweder nicht oder 
nur mit Schwierigkeiten drucken oder in Textform darstellen lassen, so 
wird für diese Bestandteile eine Ersatzbekanntmachung durch Ausle-
gung vorgenommen. Die Auslegung erfolgt in den Ämtern in Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, bzw. in Arneburg, Breite Straße 15, während 
der Dienststunden. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Gegen-
standes, des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ hingewiesen. 
Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn 
eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, 
die keine besonderen Bestimmungen enthält.

(3)  Die ortsüblichen Bekanntmachungen von Tagesordnung, Zeit und Ort 
öffentlicher Sitzungen erfolgt in den öffentlichen Aushangkästen

 
 Arneburg Am Rathaus, Breite Straße 15
  Bürser Straße 4
  Elbstraße 4

 Beelitz Dorfstraße 8 – Gemeindehaus-

 Dalchau Dorfstraße – Bushaltestelle-

(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 
erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.

(5)  Bekannt gemachte Satzungen können in der Verwaltung der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck in Arneburg, Breite Straße 15, und in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, eingesehen, kostenpflichtig kopiert 
und im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde (www.arne-
burg-goldbeck.de) abgerufen werden.

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 17
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.

— Amtliche Bekanntmachungen —
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§ 18
Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Hauptsatzung der Stadt Arneburg vom 
02.07.2009, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung der Haupt-
satzung der Stadt Arneburg vom 22.06.2010, und die Bekanntmachungs-
satzung der Stadt Arneburg vom 19.01.2010 außer Kraft.

Arneburg, den 06.11.2014

Bürgermeister

Genehmigung der Hauptsatzung der Stadt Arneburg

Mit Datum vom 10.11.2014 wurde der Kommunalaufsichtsbehörde entspre-
chend § 10 Absatz 2 Satz 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) die

Hauptsatzung der Stadt Arneburg 
Beschluss des Stadtrates 28.10.2014,
Beschluss-Nr. 22/102/14

zur Genehmigung vorgelegt.

Die durch den Stadtrat am 28.10.2014 beschlossene Hauptsatzung wurde 
geprüft. Ihr Inhalt entspricht den gegenwärtigen geltenden gesetzlichen 
Grundlagen.

Auf der Grundlage des § 10 Absatz 2 Satz 2 KVG LSA genehmige ich die 
Hauptsatzung der Stadt Arneburg.

Carsten Wulfänger

Änderung und Ergänzung der Friedhofssatzung  
vom 28.12.2004 für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Eichstedt

beschlossen in der Gemeindekirchenratssitzung vom 05.12.2014 gemäß § 55
der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise und Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kir-
che der Union – Kirchliche Verwaltungsordnung (VwO) vom 1. Juli 1998 (Abl. 
EKD 1999 S. 137; Abl. KPS 2000 S. 148), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19. Februar 2002 (ABl. S. 59)

Änderung zum § 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

Zugefügt wird unter Absatz (9) erster Satz:
(9)  Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb 

der Öffnungszeiten ausgeführt werden und müssen vorher angemeldet 
werden.

Zugefügt wird unter Absatz (10) letzter Satz:
(10)  Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind nach Abschluss der Ar-

beiten vom Friedhof zu entfernen.

Ergänzung zum § 23, Herrichtung und Unterhaltung

Zugefügt wird unter (12):
 Unmittelbar nach der Beisetzung auf der Urnengemeinschaftsgraban-

lage dürfen Blumen und Gestecke hingestellt bzw. abgelegt werden. 
14 Tage nach der Beisetzung ist alles von den Hinterbliebenen von der 
Urnengemeinschaftsgrabanlage zu beräumen. Es darf dort nichts mehr 
abgelegt werden. Blumen und Gestecke dürfen dann nur noch an dem 
dafür vorgesehenen Gedenkstein hingestellt bzw. abgelegt werden.

 Für die Urnengemeinschaftsgrabanlage finden ausschließlich ebenerdig 
liegende flache Grabsteinplatten im Format 40 cm x 50 cm mit dem Vor- 
und Nachnamen, Geb.- und Sterbedaten der Verstorbenen Verwendung.

 Die Kosten für die Anschaffung der Grabsteinplatten, deren Beschrif-
tung und Verlegung sind direkt durch die Hinterbliebenen zu tragen. Die 
Grabsteinplatte muss spätestens 6 Monate nach der Beisetzung auf der 

Urnengemeinschaftsgrabanlage verlegt sein.

Öffentliche Bekanntmachung der Ergänzung

1.  Diese Änderung der Friedhofssatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit der öf-
fentlichen Bekanntmachung.

2.  Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im vollen Wortlaut im Amts-
blatt „Hallo Nachbarn" der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

3.  Die geltende Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme aus 
bei den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates sowie in der Kirche.

4.  Zusätzlich kann die Änderung der Friedhofssatzung durch Aushang und 
Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden.

Inkrafttreten

Diese Ergänzung der Friedhofssatzung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung durch die 
Kirchengemeinde in Kraft.
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Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Eichstedt beschlossene 
Ergänzung der Friedhofssatzung  für  den  Friedhof Eichstedt  wurde  dem   
Kreiskirchenamt   Stendal  als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die 
Aufsichtsbehörde hat am 18.12.2014 die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
erteilt.  

Die vorstehend benannte Ergänzung der Friedhofssatzung wird deshalb aus-
gefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

— Amtliche Bekanntmachungen —
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Offenlegung

gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

Für die Gemarkung Iden, Flur(en) 1-8 in der Gemeinde Iden wurden die Nach-
weise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat den Gebäudebestand überprüft 
und örtlich nicht mehr vorhandene Gebäude aus der Liegenschafts-
karte entfernt.
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.
Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom 11.02.2015 bis 10.03.2015 
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinforma-
tion Sachsen-Anhalt Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal während der 
Besuchszeiten, Mo-Fr 8.00-13.00 Uhr, zusätzlich für Antragsannahme und 
Information Di 13.00-18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder An-
regungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der 
Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb eines 
Mo nats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäfts stelle beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-
206, 39104 Magdeburg ein zu le gen.

08.01.2015

Im Auftrag 
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585
Fax: 0391 567-8686
E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Beschluss vom 08.12.2014

Bodenordnungsverfahren: Hassel 
Landkreis: Stendal 
Verfahrens-Nr.: SDL 4/0371/04

Hiermit wird das Bodenordnungsverfahren Hassel gemäß § 56 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in Verbindung mit § 86 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in den jeweils gültigen Fassungen angeordnet.

1.   Verfahrensgebiet

Das Bodenordnungsverfahren wird für Teile der Gemarkung Hassel und Teile 
der Gemarkungen Arneburg, Sänne, Stendal sowie Storkau eingeleitet.
Die dem Verfahren unterliegenden Flurstücke sind im Verzeichnis der 
Verfahrensflur stücke (Anlage 1), welches Bestandteil dieser Anordnung ist, 
aufgeführt. Die Verfah rensfläche beträgt ca. 1.290 ha. Die Grenze des Ver-
fahrensgebietes ist der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte zu 
entnehmen (Anlage 2).

2.   Beteiligte

Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Ver fahrensgebiet gehörenden Grundstücke, sowie die Inhaber von selb-
ständigem Eigen tum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grundstücken 
nach Art. 233 § 2 b sowie § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB). Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.
Nebenbeteiligte am Verfahren sind die Inhaber von Rechten an den zum 
Verfahrens gebiet gehörenden Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht 
zum Verfahrensge biet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester 
Grenzzeichen an der Grenze des Verfahrensgebietes mitzuwirken haben.

3.   Teilnehmergemeinschaft

Die mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entstehende 
Teilnehmergemein schaft führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft Hassel".

Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Hassel.

4.   Gründe

Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen von Landwirtschaftsbetrie-
ben und Grundeigentümern sowie der Gemeinde Hassel gem. § 53 Abs. 1 
LwAnpG zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach 
dem 8. Abschnitt des LwAnpG. Die Voraussetzungen nach § 86 Abs. 1 FlurbG 
liegen ebenfalls vor.

Die beantragenden Landwirtschaftsbetriebe machen geltend, dass im Zu-
sammenhang mit der Bildung einzelbäuerlicher Betriebe zahlreiche sachen-
rechtliche Konflikte, die auf der Kollektivierung der Landwirtschaft der DDR 
beruhen, übernommen wurden und fortwährend bestehen. Bis heute ist es 
den Betrieben nicht gelungen, diese die Landbewirtschaftung hemmenden 
Rechtsbeziehungen privatrechtlich einer Lösung zuzuführen und an BGB-kon-
forme Verhältnisse anzugleichen. Im Rahmen der Aufstellung der Neuge-
staltungsgrundsätze nach § 38 FlurbG konnten diese Landnutzungskonflikte 
erfasst und als Antragsgrundlage bestätigt werden.

Im gesamten Verfahrensgebiet sind während der Bewirtschaftung durch die 
LPG auf der Grundlage des weitreichenden Nutzungsrechtes des LPG-Ge-
setzes umfangreiche Veränderungen durch Meliorationsmaßnahmen (z.B. 
Wirtschaftswege- und Gewässerbau) erfolgt. Diese hatten erhebliche Ein-
griffe in das Grundeigentum zur Folge, die bis dato andauern und rechtlicher 
Regelungen bedürfen. Insofern weist das Bodenordnungsgebiet eine Vielzahl 
von sachenrechtlichen Konfliktfeldern, wie Zerschneidung von Flurstücken, 
Wirtschaftswege und Gewässer auf privatem Grund und Boden und Wegfall 
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ehemaliger Erschließungsstrukturen auf. Das eigentumsrechtliche Wege-und 
Gewässernetz stimmt mit dem örtlich Vorhandenen nicht überein.

Obwohl die Landwirtschaftsbetriebe die nachteiligen Auswirkungen der 
problematischen Rechtsbeziehungen durch aufwändige Nutzungstausche 
reduzieren, ist die Notwendigkeit deren Entflechtung nicht weggefallen und 
soll mit dem Bodenordnungsverfahren dauerhaft erfolgen. Nur durch eine 
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse kann die Verfügbarkeit des Privatei-
gentums an Grund und Boden in vollem Umfang geschaffen werden.

Da auch die Voraussetzungen nach § 86 FlurbG vorliegen, soll das Boden-
ordnungsverfahren nach § 56 LwAnpG kombiniert mit einem Verfahren nach  
§ 86 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 FlurbG durchgeführt werden. Hierdurch lassen sich 
Entscheidungen bündeln und die jeweiligen Verfahrensziele zweckmäßig 
ergänzen.

Die Ziele nach § 86 FlurbG bestehen insbesondere in der Verbesserung der 
Agrarstruktur. Dabei soll das Wirtschaftswegenetz an die Anforderungen 
der modernen landwirtschaftlichen Infrastruktur angepasst, sowie der zer-
splitterte Grundbesitz zu wirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten zusam-
mengelegt werden.

Mit der Durchführung des Verfahrens soll insgesamt eine umfassende Neu-
ordnung der Eigentumsverhältnisse bei gleichzeitiger Verbesserung der länd-
lichen Infrastruktur erfolgen und darüber hinaus ein maßgeblicher Beitrag für 
eine vielfältig strukturierte Landschaft geleistet werden.

Das Flurneuordnungsgebiet wurde nach Aufstellung der Neugestal-
tungsgrundsätze so begrenzt, dass der Zweck der Bodenordnung und der  
Landentwicklung möglichst vollkommen erreicht werden.

Die voraussichtlich Beteiligten wurden am 10.11.2014 über das geplante 
Verfahren aufgeklärt. Gesetzlich bestimmte Behörden und Organisationen 
einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung sind gehört und 
unterrichtet worden.

5.   Zeitweilige Einschränkung des Eigentums

Von der Bekanntgabe des Bodenordnungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Bodenordnungsplanes gelten gemäß §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
folgende Einschränkungen:

a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flur-
neuordnungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dür-
fen nur mit Zustimmung der Flumeuordnungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

c)  Obstbäume, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde beseitigt werden.

d)  Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, können sie im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuordnungsbehörde kann 
den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies 
der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, muss 
die Flurneuordnungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten 
anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu d) vorgenommen worden, 
kann die Flurneuordnungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz 
gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat  
(§ 85 Nr. 5 FlurbG).

Wer gegen die unter b), c) und d) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, 
kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

6.   Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Verfahren berechtigen (insbesondere Pacht-, Miet- und 
Bewirtschaftungsrechte), werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 
Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flurneuordnungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.

Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

7.   Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark 
Akazienweg 25, 39576 Stendal

einzulegen.

Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung. Für die 
Wahrung der Frist ist das Datum des Einganges des Widerspruchs bei der 
Behörde maßgebend.

Hinweise
Bekanntmachung und Auslage

Der entscheidende Teil dieses Beschlusses wird in der Flurbereinigungsge-
meinde und den daran angrenzenden Gemeinden nach den für die öffentliche 
Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinden bestehenden Rechtsvor-
schriften öffentlich bekannt gemacht.

Dieser Beschluss mit Begründung, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke und 
Gebietskarte liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten an folgenden Orten 
während der Geschäftszeiten aus:

• Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 
Goldbeck

• Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal, Am Markt 1, 39576 Hansestadt 
Stendal
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• Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde, Lange Straße 61, 39590 Tanger-
münde

• Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazien-
weg 25, 39576 Hansestadt Stendal

Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite der Flurneuordnungs-
behörde www.alff-altmark.sachsen-anhalt.de Agrarstruktur/Aktuelles ein-
zusehen.

Betretungsrecht

Zur Durchführung der Flurneuordnung ist das Betreten der beteiligten und 
benachbarten Grundstücke und die Vornahme von Arbeiten durch die Be-

diensteten der Flurneuordnungsbehörde oder den von ihr Beauftragten er-
forderlich und von den Eigentümern und Besitzern zu gestatten (§ 35 FlurbG).

Im Auftrag

Kriese
Sachgebietsleiter
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

— Amtliche Bekanntmachungen —
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Bodenordnung Hassel Flurbereinigungsverzeichnis Verfahrensflurstücke laufende Bearbeitung

Gemarkung Arneburg, Flur 13
1/2, 194, 195
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  0,0252 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Hassel, Flur 1
4, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 12, 13, 14, 15, 16/1, 18, 24/2, 24/3, 29, 32, 32/9, 33, 33/9, 
34/9, 56/6, 69/25, 71/20, 73/20, 75/1, 76/1, 77/1, 78/11, 80/11, 81/11, 83/3, 
84/3, 86/8, 87/8, 88/8
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  97,1970 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 34

Gemarkung Hassel, Flur 2
1,2, 10/1, 15,21/3,21/4,21/5,21/6,21/7,21/8,21/11,21/12,21/13,28/1, 30/1, 
37/1, 39/1,41, 62, 67/2, 67/4, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 70, 74/1, 
75/1, 77/1, 90, 91, 92, 94, 101, 102, 103, 104, 110, 110/16, 121/23, 132/22, 
137/33, 142/32, 143/39, 144/79, 159/14, 179/28, 203/39, 204/20, 205/20, 
212/3, 214/26, 216/8, 218/11, 221/24, 223/16, 225/16, 226/20, 228/20, 
230/18, 232/7, 238/68, 241/65, 243/65, 244/65, 245/57, 248/64, 250/64, 
252/69, 253/69, 254/69, 255/18
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 156,5246 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 74

Gemarkung Hassel, Flur 3
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 4/1,6/1,7, 8, 9, 10, 17/1, 18/1, 20/1, 35, 75/1, 79/11, 
83/12, 90/13
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  78,0020 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 19

Gemarkung Hassel, Flur 4
1, 2/1, 4/1, 7/1, 8/1, 10, 11, 12/1, 14, 21/1, 47/1, 49/1, 49/2, 49/3, 52, 55, 
59, 60, 61/1, 63/1, 65,  67/1, 80, 85, 87/4, 98/56, 99/57, 107/30, 110/31, 
119/51, 120/49, 124/53, 127/54, 130/3, 131/69, 142/50, 163/17, 164/17
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 116,9075 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 38

Gemarkung Hassel, Flur 5
1, 3/1, 6/1, 7/1, 11/1, 12/1, 17, 19/1,21/1, 23, 28/2, 33/15, 34/16, 35/14
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 59,2132 ha 
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 14

Gemarkung Hassel, Flur 6
7/1, 15/3, 17, 20/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/14, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/14, 59, 59/13, 60, 60/12, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 68, 69, 80/10, 98/9, 99/9, 100/10, 101/10, 119/15, 122/12, 
123/12, 125/13, 127/13, 128/13, 130/18, 137/26, 139/26, 140/27, 142/27, 
143/28, 145/28, 150/20, 151/20, 153/18, 155/20, 159/19, 162/10, 166/20
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 70,2635 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 67

Gemarkung Hassel, Flur 7
2, 3, 5/2, 5/3, 5/4, 8/1,9, 10, 16, 17, 22/1, 22/2, 26, 27, 28, 30, 33/1, 40, 
43, 44, 47, 56/41, 57/41, 58, 58/41, 59, 59/41, 60, 60/41, 61, 61/41, 62/41, 
63/41, 64/41, 65/41, 66/41, 89/39, 114/1, 116/29, 117/42, 119/42, 120/41, 
122/41, 123/39, 125/39, 126/37, 128/37, 129/36, 131/36, 132/23, 134/23, 
135/31, 137/31, 138/45, 145/36, 147/24, 148/24

Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 96,9469 ha 
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 57

Gemarkung Hassel, Flur 8
3, 4, 5, 6/1, 10/1, 12/1, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 23/2, 
24/2, 29/2, 30/2, 36/2, 37/2, 42/2, 43/2, 46/2, 47/2, 52/2, 53/2, 56, 57, 58, 
60/1, 61, 62/1, 64, 66/1, 67, 69/1, 71, 72/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 
80/1, 82, 83/1, 84, 86, 88, 89/18, 90, 90/18, 103/9, 104/9
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  129,5394 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 55

Gemarkung Hassel, Flur 9
9/4, 10/2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 30, 31, 32, 
35, 37, 52/3, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66/3, 67, 71, 71/1, 72/2, 73/2, 
74, 74/53, 75/53, 76/52, 80, 81, 83, 84, 86, 86/1, 87, 87/1, 89, 89/57, 90, 
91, 91/68, 92, 94, 95/3, 96, 96/3, 97, 98/4, 99, 99/4, 100, 101/5, 102, 102/5, 
103, 105, 108, 109, 111, 112, 113/8, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
127/36, 128, 128/36, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 148, 151
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  174,3125 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 98

Gemarkung Hassel, Flur 10
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 
52, 55, 56, 59/47, 61/47, 64/31, 65/53, 66/53, 67/35, 68/35, 69/54, 70/54, 
71/34, 72/34, 73/42, 74/42, 77/17, 78/18, 80/42, 81/42, 84/20, 85/20, 
86/20, 114/7, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 91,9155 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 51

Gemarkung Sanne, Flur 8
255, 272, 343
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 6,9520 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Stendal, Flur 9
11, 12, 15/1
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 200,4306 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Storkau, Flur 5
8/1, 29, 30, 32, 33, 34, 44, 45, 46
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 11,3857 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 9

Verfahren
Flächengröße der beteiligten Flurstücke am Verfahren:        1.289,6156 ha 
Anzahl der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 525

08.12.2014

Für die Richtigkeit

Fettinger 
Sachbearbeiterin

Anlage 1

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —


